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Rund drei Milliarden Euro kas-
siert der Staat jährlich an Erb-
schaftssteuer. Mehr als die Hälf-
te dieser Summe könnten die
Bundesbürger sparen, wenn sie
sich rechtzeitig bereits zu Leb-
zeiten verstärkt um eine Nach-
lassregelung kümmern würden.

Dies ist schon deshalb wichtig und
sinnvoll, weil durch eine optimier-
te Übertragung des Vermögens ei-
ne nochmalige Besteuerung ver-
mieden oder zumindest entschei-
dend reduziert wird. Eine opti-
mierte Übertragung des Vermö-
gens bedeutet nicht, dass das eige-
ne Vermögen frühzeitig aus der
Hand gegeben wird. Der Zuwen-
dende (Erblasser oder Schenken-
der) kann durch entsprechende
Gestaltung bei einer optimalen
Chancen-/Risikostruktur seines
Gesamtportfolios dafür Sorge tra-
gen, dass die Übertragung von
Vermögen eine deutlich vermin-
derte Steuerbelastung mit Erb-
schafts- und Schenkungssteuer zur
Folge hat – wie nachfolgend dar-
gestellt.

In der Regel werden der Erwerb
von Todes wegen und Schenkun-
gen unter Lebenden vom Erb-
schaftssteuergesetz erfasst.  Die
unbeschränkte Erbschafts- und
Schenkungssteuerpflicht ist ferner
davon abhängig, ob der Zuwen-
dende (Erblasser oder Schenken-
der) oder der Empfänger der Leis-
tung Inländer im Sinne des Erb-
schafts- und Schenkungssteuerge-
setzes ist.

Vermögensübertragungen im Rah-
men einer Erbschaft beziehungs-
weise Schenkung werden gewöhn-
lich mit dem gemeinen Wert
angesetzt – das ist derjenige Wert,
der bei einer Veräußerung zu erzie-
len wäre. Eine Ausnahme von die-
sem Grundsatz ist das so genannte
Betriebsvermögen. Mit diesem
Begriff bezeichnet man den Wert
eines Gewerbebetriebes im Sinne
des Bewertungsgesetzes.

Der Gesetzgeber hat für den Fall
der Vererbung oder Schenkung
von Betriebsvermögen Vergünsti-
gungen geschaffen, weil es sich
hier um Produktivvermögen han-

delt, das eine besondere sozial-
pflichtige Vermögensart ist, die es
zu erhalten gilt. Gemäß § 13 a Erb-
schaftssteuergesetz (ErbStG) wird
bei der Übertragung von Betriebs-
vermögen zunächst ein besonderer
Freibetrag von 256.000 Euro ge-
währt. Vom reduzierten Wert wird
ein Bewertungsabschlag von 40
Prozent vorgenommen. Der so er-
mittelte Wert wird dann der Be-
steuerung unterworfen.

Als besonders geeignetes Hilfs-
mittel für die steuerliche Optimie-
rung von Vermögensübertragun-
gen hat sich die Schiffsbeteiligung
erwiesen. Eine Schiffsbeteiligung
ist Betriebsvermögen, weil es sich
bei einer Schiffsgesellschaft um
einen Gewerbebetrieb handelt. Der
steuerliche Wert des Betriebsver-
mögens (= Wert der Schiffsbeteili-
gung) ist vereinfacht der Buchwert
des Schiffes abzüglich Verbind-
lichkeiten. Dieser Wert ist aber
durch Abschreibungen und die
Verschuldung durch Schiffshypo-
theken sehr niedrig und liegt be-
reits in den ersten Jahren nach Bei-
tritt als Kommanditist bei nur zirka
40 Prozent des gezeichneten Kom-
manditkapitals. Der Wert des Be-
triebsvermögens weicht dadurch
sehr erheblich vom tatsächlichen
Wert der Beteiligung ab. Zur bes-
seren Veranschaulichung ein Bei-
spiel:

Ein Steuerpflichtiger schenkt oder
vererbt seinem Kind einen Wert
von einer Million Euro.

Fall 1

a) Besteht der Wert aus Kapital-
vermögen (Aktien, festverzinsli-
che Wertpapiere etc.), so hat das
Kind einen persönlichen Freibe-
trag von 205.000 Euro. Der steuer-
pflichtige Erwerb beträgt folglich
795.000 Euro. Die darauf zu ent-
richtende Steuer beträgt gemäß
Erbschaftssteuertarif der Steuer-
klasse I 19 Prozent, so dass die
Steuerbelastung auf einen Betrag
von einer Million Euro insgesamt
151.050 Euro beträgt.

b) Besteht der Wert aus einer Be-
teiligung an einem Schiff im No-
minalwert von einer Million Euro,

so ist der Wert des Betriebsvermö-
gens zu ermitteln. Dieser beträgt
bereits ein Jahr nach der Emission
nur noch zirka 40 Prozent des
Zeichnungsbetrags. Der steuerli-
che Wert des Vermögens beträgt
also nur noch 400.000 Euro. Da-
von ist der Freibetrag von 256.000
Euro abzuziehen. Vom Restbetrag
(144.000 Euro) wird ein Abschlag
von 40 Prozent vorgenommen.
Daraus errechnet sich ein steuer-
pflichtiger Erwerb von 86.400 Eu-
ro. Ohne Berücksichtigung des
persönlichen Freibetrags von
205.000 Euro, der in einer solchen
Fallgestaltung für anderes Vermö-
gen aufgespart werden könnte, be-
trägt die Steuerlast 9.504 Euro.
Voraussetzung für diese Vergünsti-
gungen ist eine fünfjährige Ver-
bleibensfrist der Beteiligung beim
Zuwendungsempfänger.

Fazit: Durch die Ausnutzung der
Vergünstigungen im Bereich Be-
triebsvermögen wurden in dieser
Konstellation durch eine Schiffs-
beteiligung 141.546 Euro an Steu-
ern gespart, ohne den Freibetrag
von 205.000 Euro ausgenutzt zu
haben.

Eine weitere Vergünstigung im
Zusammenhang mit Betriebsver-
mögen ergibt sich aus § 19a
ErbStG, weil hier eine Gleich-
schaltung der Steuerklassen im
Falle der Übertragung von Be-
triebsvermögen erfolgt. Dies führt
dazu, dass Erwerber, die der un-
günstigen Steuerklasse III unter-
liegen würden (nicht oder entfernt
Verwandte), nach der Steuerklasse
I besteuert werden.

Noch deutlicher werden die Aus-
wirkungen, wenn der Steuerpflich-
tige keine direkten Erben hat und
die Steuerklasse III bei der Erb-
schafts-/Schenkungssteuer zum
Tragen kommt. Die Zahlen gelten
wie im Fall 1.

Fall 2

a) Besteht der Wert aus Kapital-
vermögen (Aktien, festverzinsli-
che Wertpapiere etc.) so hat der
Begünstigte einen persönlichen
Freibetrag von 5.200 Euro und der
steuerpflichtige Erwerb beträgt

994.800 Euro. Die darauf zu ent-
richtende Steuer (35 Prozent) be-
trägt 348.180 Euro.

b) Besteht der Wert aus einer Be-
teiligung an einem Schiff, so ist
der Wert des Betriebsvermögens
genau wie im ersten Fall zu ermit-
teln – mit der Folge, dass der steu-
erpflichtige Erwerb 86.400 Euro
beträgt. Ohne den persönlichen
Freibetrag von 5.200 Euro, der in
einer solchen Fallgestaltung eher
nebensächlich ist, beträgt die Steu-
erlast ebenfalls 9.504 Euro. Hier
ist ebenfalls eine Haltefrist von
fünf Jahren zwingende Vorausset-
zung, das heißt die Beteiligung am
Betriebsvermögen muss fünf Jahre
im Besitz der Beschenkten/Erben
bleiben.

Fazit der beiden Betrachtungen:
Sicherlich ist das Zahlenbeispiel
von der Größenordnung her sehr
hoch gegriffen, aber es veran-
schaulicht deutlich, welche Hebel-
wirkung möglich ist. Bei einem di-
rekten Rechtsnachfolger (Kind-
schaftsverhältnis) beträgt die Steu-
erersparnis im Beispielsfall durch
die Übertragung einer Schiffsbe-
teiligung bei der Erbschafts- und
Schenkungssteuer ohne persönli-
chen Freibetrag 141.546 Euro,
während sie bei einem nicht direkt
Verwandten sogar 338.676 Euro
ausmacht. Dies sollten genügend
Gründe sein, um über eine gute
Strukturierung des zu übertragen-
den Vermögens nachzudenken.

Die Schiffsbeteiligung eignet sich
hervorragend zur Nachfolgepla-
nung. Neben niedrigen Steuerwer-
ten führen weitere Freibeträge und
der Wertabschlag von 40 Prozent
beim Betriebsvermögen zu einer
optimalen Steuergestaltung und
zur Privilegierung der Schiffsbe-
teiligung.
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Steuern sparen beim Vererben am Beispiel einer Schiffsbeteiligung


